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Nr 1 in der Welt

Der Schlüssel des Gemeinsamen Marktes
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Aus den Sektionen

Traktorverband St. Gallen

Führerprüfungen für landwirtschaftliche
Motorfahrzeuge

Wir verweisen erneut auf den Bundes-
ratsbeschluss über landwirtschaftliche
Motorfahrzeuge und Anhänger. Traktoren,
Arbeitskarren, Motorkarren und Motoreinachser

(letztere nur, wenn sie zum Ziehen von
Anhängern benutzt werden). Gemäss Artikel

4 und 5 des zitierten Bundesratsbeschlusses

dürfen landwirtschaftliche
Motorfahrzeuge auf öffentlichen Strassen nur
von Personen gelenkt werden, die das 14.

Altersjahr vollendet haben. Personen unter
18 Jahren benötigen zum Führen von
landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen auf
öffentlichen Strassen seit 1. Januar 1963

einen Führerausweis.

Der Traktorverband führt im Kanton St.
Gallen anfangs Februar 1966 wieder
Ausbildungskurse durch mit anschliessenden
Prüfungen durch die kantonale
Motorfahrzeugkontrolle. Jugendliche, die im Laufe
des Jahres 1966 das 14. Altersjahr vollenden

(Jahrgang 1952) werden bereits an die
Kurse zugelassen, erhalten nach bestandener

Prüfung den Führerausweis aber erst
nach Vollendung des 14. Altersjahres. Die
Kursorte werden auf Grund der Anmeldungen

festgelegt und den Kursteilnehmern
rechtzeitig bekanntgegeben. Anmeldeformulare

können bei der Geschäftsstelle in

Züberwangen (Telefon (073) 4 00 35) oder
bei den Kreisobmännern des Traktorverbandes

bezogen werden und müssen
vollständig ausgefüllt bis spätestens 31.

Dezember 1965 zurückgesandt werden.

Traktorverband St. Gallen

Unter Bezugnahme auf die obige
Bekanntmachung möchten wir die Interessenten

höflich bitten, den Anmeldetermin
pünktlich einzuhalten. Nur so ist es auch

uns möglich, die Prüfungen fristgerecht
anzusetzen. Wer die frist versäumt, hat kein
Anrecht auf separate Behandlung.

Motorfahrzeugkontrolle St. Gallen
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